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1. (1)Alle Organe der Pädagogischen Hochschule haben darauf hinzuwirken, dass in allen Arbeitsbereichen ein

ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den an der Pädagogischen Hochschule tätigen Frauen und Männern

erreicht wird. Die Erreichung dieses Ziels ist durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch die Erlassung und

Umsetzung eines Frauenförderungsplans, anzustreben.

2. (2)An jeder Pädagogischen Hochschule ist vom Hochschulkollegium ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen

einzurichten, dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Organe der Pädagogischen Hochschule auf Grund

des Geschlechts sowie auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters

oder der sexuellen Orientierung entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Pädagogischen

Hochschule in diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen.

3. (3)Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist in

der Satzung festzulegen. Aus dem Kreis der Mitglieder des Arbeitskreises ist ein Vorsitzender oder eine

Vorsitzende zu wählen.

4. (4)Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse nicht

behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht benachteiligt werden.

5. (5)Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Rektorat in allen inneren Angelegenheiten der Pädagogischen

Hochschule Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die

automationsunterstützt verarbeiteten Daten über das Personal der Pädagogischen Hochschule zu geben, deren

Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises erforderlich ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von

Fotokopien dieser Unterlagen zu gestatten. Einsicht in Personalakten ist nur mit Einwilligung der betroffenen

Personen zulässig.

6. (6)Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Gutachten und

Stellungnahmen facheinschlägiger Experten und Expertinnen sowie Auskünfte eingeholt, dürfen diesen Experten

und Expertinnen die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Diese Experten und

Expertinnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

7. (7)Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen:

1. 1.alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen,

2. 2.die Liste der eingelangten Bewerbungen,

3. 3.die Liste der in das Auswahlverfahren einbezogenen Bewerberinnen oder Bewerber,

4. 4.Informationen zu einer bevorstehenden Abberufung eines Mitglieds des Rektorates.

8. (8)Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Organs der Personalvertretung den

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit

welchem Bewerber ein Dienstverhältnis eingegangen werden soll.

9. (9)Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines

Hochschulorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen

Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung oder einen Verstoß

gegen das Frauenförderungsgebot oder gegen den Frauenförderungs- und Gleichstellungsplan der

Pädagogischen Hochschule darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von zwei Wochen den Hochschulrat oder das

zuständige Regierungsmitglied anzurufen.

10. (10)Dem Hochschulrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises für

Gleichbehandlungsfragen zu übermitteln.

In Kraft seit 01.10.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 21 HG Gleichstellung der Geschlechter; Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
	HG - Hochschulgesetz 2005


